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Neue Schwierigkeiten mit dem Zivilschutzerlass

-ü- Die ständerätliche Kommission hatte — zweifellos
auf Grund einer gezielten Aktion interessierter Kreise

— beschlossen, den vom Bundesrat vorgeschlagenen
Beschluss über eine vorläufige, auf fünf Jahre
befristete Ordnung des Zivilschutzes zurückzulegen; sie

schlug an seiner Stelle einen Verfassungsartikel vor.
Der Ständerat schloss sich diesen Anträgen an.
Es rächt sich in dieser «Fronde» des Parlamentes die

frühere zögernde, ja schwankende Haltung des

Bundesrates in der Frage der Verfassungsmässigkeit der

Zivilschutzgesetzgebung. Ob der Zivilschutz in den

Militärartikeln der Bundesverfassung eine Grundlage
finde oder ob es dafür einer besonderen Verfassungsbestimmung

bedürfe, ist zum Gegenstand theoretischer

Spielereien geworden. Anfänglich hat der
Bundesrat kategorisch erklärt, die Militärartikel genügten
— was auch unsere Meinung ist. Später hat er unter
dem Einfluss der Agitation der Frauenverbände seine

Ansicht geändert und überraschend einen Zivilschutzartikel

vorgeschlagen. Sein damaliges Entgegenkommen

wurde von den gleichen Kreisen schlecht honoriert,

die eben einen solchen Artikel verlangt hatten,
indem wesentlich wegen der Zivilschutzpflicht der

Frauen die Abstimmungsvorlage vom 3. März 1957

fallierte.
Es ist daher nicht erstaunlich, dass nunmehr mit

der gleichen Argumentation, die der Bundesrat seinerzeit

gebrauchte, neuerdings verlangt wird, dass ein

Zivilschutzartikel geschaffen werde. Diesmal sind es

offenbar mehr Kreise aus Handel und Industrie, die

nach dieser Richtung votieren. Diese Kreise haben

überaus lobenswert die Aktion für die Abstimmung
vom 3. März 1957 finanziell unterstützt, in der

richtigen Erkenntnis, dass der Schutz auch der Betriebe

durchaus in ihrem Interesse liege. Man versteht es

nicht, dass es nunmehr bei einem blossen Bundesbeschluss

ohne spezielle Verfassungsgrundlage sein Bewenden
haben könne. So kam es zum Szenenwechsel in der stände-

rätlichen Kommission, wobei erstmals eine parlamentarische

Kommission selbst den Text für einen
Verfassungsartikel entworfen hat. Dieser Text ist übrigens

recht brauchbar und trägt den Bedenken

Rechnung, die vor Jahresfrist gegenüber der ersten Vorlage

geltend gemacht worden sind.

Die Vorlage wird nun auf dem neuen Geleise
weiterfahren. Eine gewisse zeitliche Verzögerung wird
unvermeidlich sein. Immerhin hofft man, wie Bundesrat

Feldmann an der Delegiertenversammlung des

Schweiz. Bundes für Zivilschutz ausführte, die Vorlage

in der kommenden Herbstsession verabschieden

zu können, so dass die Volksabstimmung noch vor
Jahresende stattfinden kann.

Anderseits sind diese juristischen Komplikationen
doch befremdlich. Wir spekulieren andauernd mit dem

Gedanken, die Weltgeschichte lasse uns Zeit, nicht
nur mit unsern Skrupeln fertig zu werden, sondern
auch mit der Durchführung dessen, was wir so pedantisch

planen. Der Zivilschutz ist ein Bestandteil der

Landesverteidigung, wie der Generalstabschef vor der
Schweiz. Offiziersgesellschaft in Luzern soeben

bekräftigt hat. Ist das aber so — und ist es tatsächlich
so —, dann ist der Zivilschutz in den grösseren
Zusammenhang der Landesverteidigung auch in juristischer

Sicht zu stellen, so dass wir mit den Militärartikeln

der Bundesverfassung — Art. 18—22 und

85 Ziff. 6 — rechtlich eine durchaus komfortable Position

gehabt hätten.
Unter den jetzigen Umständen wird man aber

nicht darum herumkommen, ein weiteres Opfer auf
dem Altar der juristischen Distinktionen zu leisten.
Hoffen wir, es werde so rasch vollzogen, dass keine

gefährliche Verzögerung in der Sache selbst entsteht
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